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Vorwort zur 3. Auflage

Seit dem Erscheinen der 2. Auflage im Jahre 2016 hat der Gesetzgeber das
SGB IV erheblich verändert. Seitdem wurden 27 Änderungsgesetze verkündet –
so etwa kürzlich das 7. SGB IV-ÄndG –, die das SGB IV an vielen Stellen mit-
unter sehr umfassend modifizierten. Dies machte eine Aktualisierung des vor-
liegenden Kommentars erforderlich.
Ziel des Kommentars ist auch in der 3. Auflage, vor allem Praktikern und
Praktikerinnen an den Gerichten, bei den Sozialleistungsträgern, in den Ver-
bänden und in den rechtsberatenden Berufen eine komprimierte Kommentie-
rung zum SGB IV zur Verfügung zu stellen.
Die 3. Auflage ist auf dem Stand des 1.7.2020. Mitberücksichtigt wurden auch
Änderungen, die nach diesem Zeitpunkt in Kraft treten werden. Das spätere
Inkrafttreten wird durch einen entsprechenden Hinweis kenntlich gemacht.
Ich danke den Mitautoren für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenar-
beit. Mein besonderer Dank geht an die Lektorin Frau Füner für Ihre äußerst
sorgfältige Betreuung der Manuskripte und ihre unendliche Geduld.

Konstanz, Juli 2020 Prof. Dr. Jürgen Winkler
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Abs. 9 wurde durch das G. zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse vom 24.3.199922 eingefügt und durch das UVMG23 mWz
1.1.2009 (Art. 13 Abs. 4) geändert. Die derzeitige seit dem 1.1.2017 geltende
Fassung (Art. 23 Abs. 1) geht auf das 6. SGB IV-ÄndG zurück. Abs. 9 S. 3 wird
durch das 7. SGB IV-ÄndG mWz 1.1.2022 (Art. 28 Abs. 7) aufgehoben.
Abs. 10 wurde durch das ÄndG-SGB IV24 mWz 1.1.2009 (Art. 21 Abs. 9) ein-
gefügt. S. 1 Hs. 2 wurde durch das 4. SGB IV-ÄndG mWz 1.1.2013 (Art. 23
Abs. 1) angefügt. Das 5. SGB IV-ÄndG änderte S. 1 mWz 1.1.2016 (Art. 15
Abs. 1) redaktionell.
Abs. 11 wurde durch das ÄndG-SGB IV25 mWz 1.1.2009 (Art. 16 Abs. 1) ein-
gefügt. S. 1 und S. 3 wurden durch das 5. SGB IV-ÄndG mWz 1.1.2016
(Art. 15 Abs. 1) redaktionell geändert.
Abs. 12 wurde durch das 2. ÄndG-SGB IV26 mWz 1.1.2009 (Art. 16 Abs. 1)
eingefügt.
Abs. 13 (Übermittlung von Daten zwischen Künstlersozialversicherung und
Einzugsstelle) wurde durch das 7. SGB IV-ÄndG mWz 1.7.2020 aufgehoben.

Normzweck
§ 28 a regelt die Meldepflichten des Arbeitgebers und anderer Meldepflichtiger
bei der Entrichtung der Beiträge zur GKV, PflV, GUV und GRV und nach dem
Recht der Arbeitsförderung, sowie die Meldeanlässe, den Inhalt der Meldung,
die Mitteilung an die Beschäftigten. Außerdem enthält die Vorschrift Sonder-
bestimmungen für Hausgewerbetreibende, geringfügig Beschäftigte im Privat-
haushalt und sonstige geringfügig Beschäftigte.

Anwendungsbereich
§ 28 a gilt für die GKV, die PflV, die GUV, die GRV und die ArblV.

Meldepflicht nach Abs. 1
Meldepflichtige – Abs. 1 S. 1

Meldepflichtig sind ua „Arbeitgeber“. Dies ist eine natürliche oder juristische
Person des öffentlichen oder privaten Rechts, die mit mindestens einer Arbeit-
nehmerin oder einem Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag (§ 611 a BGB) oder
mit einem/r Auszubildenden einen Ausbildungsvertrag (BBiG) geschlossen hat.
Andere Meldepflichtige sind diejenigen, die kraft Gesetzes Beiträge zahlen.
Wer dies ist, ergibt sich aus § 2 DEÜV. Die Meldepflicht besteht auch für sons-
tige versicherungspflichtige Personen gem. §§ 200 SGB V, 190, 191 SGB VI,
349 SGB III:
1. für die Träger von Einrichtungen für Personen, die in Einrichtungen der Ju-

gendhilfe für eine Erwerbstätigkeit qualifiziert werden sollen,

2.

3.

II.
1.

22 BGBl. I, 388.
23 S. auch BR-Drs. 113/08, BT-Drs. 16/9154.
24 S. dazu BR-Drs. 543/07.
25 S. dazu BR-Drs. 543/07.
26 S. dazu BT-Drs. 16/10488.
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2. für die Rehabilitationsträger für Personen, die an Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben teilnehmen,

3. für die zur Zahlung von Vorruhestandsgeld Verpflichtete für Personen, die
Vorruhestandsgeld beziehen.

Zu meldende Personen – Abs. 1 S. 1
Zu melden sind nach Abs. 1 S. 1 kraft Gesetzes Versicherte. Zu diesen gehören
insbesondere Beschäftigte. Der Begriff „Beschäftigung“ wird in § 7 Abs. 1 defi-
niert (→ § 7 Rn. 9 ff.). Welche Beschäftigte kraft Gesetzes versichert sind, er-
gibt sich aus den besonderen Teilen des SGB. In der GKV (§ 5 Abs. 1 Nr. 1
SGB V), PflV (§ 20 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 SGB XI) und GRV (§ 1 Abs. 1 Nr. 1
SGB VI) sind Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte,
die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt werden, versicherungspflichtig. Während
des Bezugs von Kurzarbeiter- oder Saison-Kurzarbeitergeld gemäß dem SGB III
besteht die Versicherungspflicht fort. Im Bereich der Arbeitsförderung sind Be-
schäftigte iSv § 25 SGB III versicherungspflichtig. Das sind Personen, die gegen
Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind (versicherungs-
pflichtige Beschäftigte). Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsausbil-
dungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in einer außerbetrieblichen Ein-
richtung ausgebildet werden, stehen den Beschäftigten zur Berufsausbildung
gleich. Es sind auch geringfügig Beschäftigte iSv § 8 Abs. 1 (vgl. §§ 2 Abs. 1
Nr. 2, 13 DEÜV), Leiharbeitnehmer/innen (§ 3 S. 1 Nr. 4 DEÜV) und arbeit-
nehmerähnliche Personen (§ 3 DEÜV) zu melden. Für eine Klage der Beschäf-
tigten gegen Arbeitgeber auf Anmeldung bei der zuständigen Krankenkasse ist
nicht der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten, sondern zu den Sozialgerichten
gegeben.27

Meldeanlässe – Abs. 1 S. 1
Die Aufzählung der Anlässe für die Meldungen in Abs. 1 S. 1 ist abschlie-
ßend.28 Zu melden sind:

Beginn der Beschäftigung (Nr. 1)
Beginn der Beschäftigung ist die erstmalige Aufnahme der Beschäftigung und
die Wiederaufnahme der Beschäftigung nach einer Unterbrechung.29 Nach § 6
DEÜV muss die Anmeldung mit der nächsten Entgeltabrechnung, sonst spätes-
tens nach sechs Wochen erfolgen. Anzumelden sind auch versicherungsfreie ge-
ringfügig Beschäftigte und ausschließlich in der GUV Versicherungspflichtige
mit Arbeitsentgelt (Abs. 9, 12). Die Sofortmeldung nach Abs. 4 (→ Rn. 32 ff.)
lässt die Meldepflicht nach Abs. 1 S. 1 Nr. 1 nicht entfallen.30

Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung (Nr. 2)
Nach § 8 DEÜV ist das Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung inner-
halb von sechs Wochen zu melden. Eine verspätete Abmeldung kann Schaden-

2.

3.

a)

b)

27 BAG 5.10.2005 – 5 AZB 27/05 – NJW 2006, 171–172.
28 Vgl. Stäbler in Krauskopf SGB IV § 28 a Rn. 1.
29 Vgl. Roßbach in KKW SGB IV § 28 a Rn. 6.
30 Vgl. Kreikebohm in Kreikebohm SGB IV § 28 a Rn. 13.

Meldepflicht § 28 a

Winkler in LPK-SGB IV 397

5

6

7

8

https://www.nomos-shop.de/titel/sozialgesetzbuch-iv-id-88182/



ersatzansprüche der Einzugsstelle gegen den Arbeitgeber begründen.31 Abzu-
melden sind auch geringfügig Beschäftigte (§ 13 DEÜV).

Eintritt eines Insolvenzereignisses (Nr. 3)
Zu melden sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wegen Eröffnung
des Insolvenzverfahrens oder wegen Nichteröffnung mangels Masse von der
Arbeit freigestellt sind. Meldepflichtig ist der Arbeitgeber oder die Insolvenz-
verwalterin bzw. der Insolvenzverwalter. Die Meldung muss innerhalb von
sechs Wochen ab dem Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder dessen
Nichteröffnung erfolgen (§ 8 a DEÜV).

Änderungen der Beitragspflicht (Nr. 5)
Eine solche Änderung liegt vor, wenn sich die Beitragsgruppe ändert, zB Versi-
cherungsfreiheit eintritt.32 Die Meldung muss innerhalb von sechs Wochen er-
folgen (§ 12 DEÜV).

Wechsel der Einzugsstelle (Nr. 6)
Bei Wechsel der Einzugsstelle (vgl. § 28 h) muss bei der bisherigen Einzugsstel-
le eine Abmeldung und bei der neuen Einzugsstelle eine Anmeldung erfolgen.
Die Frist hierfür beträgt sechs Wochen (§ 12 DEÜV).

Antrag auf Altersrente oder Auskunftsersuchen des Familiengerichts bei
Versorgungsausgleich (Nr. 7)

Die Meldung muss mit der nächsten Entgeltabrechnung, spätestens mit der
nächsten Jahresmeldung erfolgen (§ 12 Abs. 5 DEÜV).

Unterbrechung der Entgeltzahlung (Nr. 8)
Die Meldung muss erfolgen, wenn das Arbeitsverhältnis länger als einen Mo-
nat unterbrochen wird. Bei kürzeren Unterbrechungen fingiert § 7 Abs. 3 S. 1
das Fortbestehen des Arbeitsverhältnisses. Einzelheiten regelt § 9 DEÜV.

Auflösung des Arbeitsverhältnisses (Nr. 9)
Die Meldung wegen Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist von Bedeutung,
wenn die Beschäftigung zunächst unterbrochen war.33 Die Meldung muss in-
nerhalb von sechs Wochen erfolgen (§ 8 DEÜV).

Mehrfachbeschäftigung auf Anforderung der Einzugsstelle nach
§ 26 Abs. 4 S. 2 (Nr. 10)

Die Einzugsstellen haben nach § 26 Abs. 4 S. 1 aufgrund der Meldungen der
Arbeitgeber zu prüfen, ob eine Mehrfachbeschäftigung vorliegt und den betei-
ligten Arbeitgebern die ermittelten Gesamtentgelte mitzuteilen. Die Einzugs-
stellen haben bei der Feststellung des Entgelts ein Auskunftsrecht nach § 26
Abs. 4 S. 2. Hieran knüpft Abs. 1 Nr. 10 an und verpflichtet die Arbeitgeber
zur Meldung, wenn die Einzugsstelle dies verlangt. Die frühere Monatsmel-

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

31 Vgl. Pietrek in jurisPK-SGB IV § 28 a Rn. 99.
32 Vgl. Roßbach in KKW SGB IV § 28 a Rn. 5.
33 Vgl. Wehrhahn in KassKomm SGB IV § 28 a Rn. 3 h.
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dung ist entfallen. Der Inhalt der Meldung ergibt sich aus Abs. 4 a (→ Rn. 38).
Zu den Meldefristen s. §§ 11 a, 11 b DEÜV.

Antrag des geringfügig Beschäftigten auf Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht (Nr. 11)

Der Antrag geringfügig Beschäftigter muss der DRV KBS gemeldet werden.

Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (Nr. 12)
Nach § 11 Abs. 2 DEÜV hat der Arbeitgeber beitragspflichtiges einmalig ge-
zahltes Arbeitsentgelt (§ 23 a) unverzüglich gesondert zu melden, wenn 1. eine
Meldung nach den §§ 8–10 oder § 12 DEÜV für das Kalenderjahr, dem das
Arbeitsentgelt zuzuordnen ist, nicht mehr erfolgt, 2. die folgende Meldung
nach den §§ 8–10 oder § 12 DEÜV kein beitragspflichtiges laufend gezahltes
Arbeitsentgelt enthält oder 3. für das beitragspflichtige laufend und einmalig
gezahlte Arbeitsentgelt unterschiedliche Beitragsgruppen gelten. Nach § 11
Abs. 3 DEÜV kann der Arbeitgeber beitragspflichtiges einmalig gezahltes Ar-
beitsentgelt gesondert melden, wenn die Auszahlung während einer nach § 9
DEÜV gemeldeten Unterbrechung der Beschäftigung oder während des Bezugs
einer nach § 38 DEÜV gemeldeten Entgeltersatzleistung erfolgt.

Beginn und Ende der Berufsausbildung (Nr. 13, 14)
Der Beginn und das Ende der Berufsausbildung muss gemeldet werden, wenn
es entweder einer Beschäftigung vorausgeht oder dieser folgt.

Wechsel zwischen Betrieben im Beitrittsgebiet und Betrieben im übrigen
Bundesgebiet (Nr. 15)

Bei einem Wechsel von einem Beschäftigungsbetrieb im Beitrittsgebiet zu
einem Beschäftigungsbetrieb im übrigen Bundesgebiet oder umgekehrt im Zeit-
raum bis zum 31.12.2024 muss eine Abmeldung und eine Anmeldung erfol-
gen. Die Fristen richten sich nach § 6 DEÜV (§ 12 Abs. 4 DEÜV).

Beginn und Ende der Altersteilzeit (Nr. 16, 17)
Beginn und Ende der Altersteilzeit sind innerhalb von sechs Wochen zu melden
(§ 12 Abs. 1, 3 DEÜV).

Über-/Unterschreiten der Geringfügigkeitsgrenze (Nr. 18)
Das Über-/bzw. Unterschreiten der Geringfügigkeitsgrenze muss innerhalb von
sechs Wochen gemeldet werden (§ 8 Abs. 3 DEÜV).

Nicht zweckentsprechende Verwendung des Wertguthabens nach § 23 b
(Nr. 19)

Wird nach § 23 b Abs. 2 und 3 (→ § 23 b Rn. 6 ff.) als beitragspflichtiges Ar-
beitsentgelt zu qualifizierendes Wertguthaben nicht zweckentsprechend ver-
wendet oder kann es nicht zweckentsprechend verwendet werden (sog. Störfäl-
le), muss dies mit der nächsten Entgeltabrechnung gesondert gemeldet werden
(§ 11 a DEÜV).

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)
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Wechsel von Wertguthaben im Beitrittsgebiet zu Wertguthaben im
übrigen Bundesgebiet (Nr. 20)

Geschieht dies im Zeitraum bis zum 31.12.2024, muss dies mit der nächsten
Entgeltzahlung gemeldet werden (§ 11 a Abs. 2 DEÜV).

Übermittlung von Meldungen – Abs. 1 S. 2
Abs. 1 S. 2 soll eine bessere Zuordnung einer Meldung und eines Datensatzes
ermöglichen.34 Deshalb müssen („sind […] zu versehen“) jede Meldung und
die enthaltenen Datensätze mit einem eindeutigen Kennzeichen versehen wer-
den. Hierfür ist die sog. Datensatz-ID vorgesehen.35 Einzelheiten zu diesen
Kennzeichen sollen Gemeinsame Grundsätze nach § 28 b festlegen.

Elektronische Datenübertragung – Abs. 1 a
Abs. 1 a entspricht Abs. 1 S. 3 in der bis zum 30.6.2020 geltenden Fassung. Die
Vorschrift verpflichtet grundsätzlich zur elektronischen Datenübertragung und
zur Einhaltung des jeweiligen Standes der Datensicherheit und des Datenschut-
zes. Werden allgemein zugängliche Netze zur Datenübermittlung verwendet,
müssen Verschlüsselungsverfahren angewandt werden. Die Meldung erfolgt
grundsätzlich auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder durch Daten-
übertragung. Auf Vordrucken darf die Meldung nur erfolgen, wenn dies aus-
drücklich zugelassen wurde. Eine solche Ausnahme enthält Abs. 6 a für Be-
schäftigte in Privathaushalten und im caritativen Bereich (→ Rn. 41). Werden
Programme oder Ausfüllhilfen verwendet, müssen diese durch die „Informati-
onstechnische Servicestelle der gesetzlichen Krankenversicherung GmbH“
(ITSG) untersucht und zugelassen worden sein (§§ 19–22 DEÜV). Durch die
Einführung des elektronischen Meldeverfahrens für alle Meldungen soll das
Meldeverfahren erheblich vereinfacht werden.36 S. 3 soll klarstellen, dass die
Übertragung der Entgeltabrechnung und die Einhaltung der Meldepflicht auf
Dritte (Steuerberater, Rechenzentren, ausgelagerte Firmenteile) den Arbeitge-
ber nicht von der Haftung und straf- und bußgeldrechtlicher Verantwortung
entbindet.37

Jahresmeldung – Abs. 2, 2 a
Allgemeine Jahresmeldung – Abs. 2

Bei am 31.12. des Vorjahres Beschäftigten muss eine Jahresmeldung erfolgen.
Hiervon ausgenommen sind Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis im folgenden
Jahr nicht fortgesetzt wird.38 Die Jahresmeldung muss bis zum 15. Februar des
folgenden Jahres erstattet werden (§  10 DEÜV). Endet diese Frist an einem
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist die Meldung spätestens am nächsten Werktag
abzugeben (§ 26 Abs. 3 SGB X). Zu melden sind der Beschäftigungszeitraum, das
beitragspflichtige Arbeitsentgelt und Adressänderungen. Beim Arbeitsentgelt ist
der Betrag bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der GUV zu melden, ungeachtet,

q)

4.

III.

IV.
1.

34 BT-Drs. 18/3699 S. 32.
35 BT-Drs. 18/3699 S. 32.
36 BT-Drs. 15/26 S. 24.
37 BT-Drs. 19/17586 S. 72.
38 Vgl. Wehrhahn in KassKomm SGB IV § 28 a Rn. 6.
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Beschreibung der Datenfelder
Bis zum 30.6.2020 war der Wortlaut von Abs. 2 in § 28 b geregelt. Mit der
Verlagerung der Regelung in § 95 will der Gesetzgeber klarstellen, dass sie sich
auf alle Verfahren nach dem Sozialgesetzbuch bezieht.5 Mit der Vorschrift soll
sichergestellt werden, dass das im Projekt OMS (Optimiertes Meldeverfahren
in der Sozialversicherung) erarbeitete Datenlexikon fortgeschrieben wird. Des-
halb muss bei allen Verfahrensbeteiligten eine gesonderte, beim Spitzenver-
band Bund der Krankenkasse geführte Datei mit einer Beschreibung der Da-
tenfelder geführt werden.

Ausfüllhilfe zum elektronischen Datenaustausch mit
Sozialversicherungsträgern

(1) 1Zum elektronischen Datenaustausch nach diesem Buch und dem Aufwen-
dungsausgleichsgesetz insbesondere für Meldungen, Beitragsnachweise, Be-
scheinigungen und Anträge, stellen die Sozialversicherungsträger den Arbeitge-
bern und Selbständigen eine allgemein zugängliche elektronisch gestützte sys-
temgeprüfte Ausfüllhilfe zur Verfügung. 2Die Ausfüllhilfe führt keine Berech-
nungen zur Ermittlung der erforderlichen Angaben durch. 3Die systemgeprüfte
Ausfüllhilfe übermittelt die Daten von den Arbeitgebern sowie an die Arbeitge-
ber durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung; dies gilt entspre-
chend für Selbständige.
(2) Arbeitgeber und deren Beauftragte müssen sich vor der Nutzung der Aus-
füllhilfe unter Nachweis ihrer Betriebs- oder Absendernummer bei der Stelle
nach Absatz 6 Satz 1 registrieren.
(3) 1Für die Wiederverwendung erfasster Daten können registrierte Arbeitgeber
und Selbständige Unternehmens-, Personal- und Meldedaten in einem Online-
Datenspeicher abspeichern. 2Der Online-Datenspeicher hält die Daten für die
Betriebsprüfung nach § 28 p für einen Zeitraum von maximal fünf Jahren vor.
3Der Zugriff auf diese Daten ist durch Authentifizierungsprogramme abzusi-
chern. 4Die Ausfüllhilfe unterstützt in Verbindung mit dem Online-Datenspei-
cher Verfahren der Sozialversicherung, in denen auf Grund einer Ermächtigung
nach diesem Gesetzbuch Daten in elektronischer Form angefordert werden.
(4) 1Die Sozialversicherungsträger sind jeweils für die Erarbeitung und die in-
haltlich richtige Darstellung und Verarbeitung der von ihnen zu verantworten-
den Fachverfahren durch die Ausfüllhilfe und des Online-Datenspeichers zu-
ständig. 2Weitere Verfahrensbeteiligte und andere Verwerter können für gesetz-
liche Zwecke die Ausfüllhilfe und den Online-Datenspeicher nutzen; dies ist je-
weils durch eine Vereinbarung mit der Stelle nach Absatz 6 Satz 1 zu regeln,
die insbesondere die anteilige Kostentragung festlegt.
(5) Das Nähere über den Aufbau, die Nutzung und die unterstützten Fachver-
fahren sowie die Identifizierung von Selbständigen in den Verfahren regeln die
Verfahrensbeteiligten in Gemeinsamen Grundsätzen, die vom Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Gesundheit zu genehmigen sind.

III.

§ 95 a

5 BT-Drs. 19/17586 S. 76.
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(6) 1Zur Durchführung der Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 4 wird der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen eine elektronische Ausfüllhilfe anbieten.
2Er kann die Durchführung dieser Aufgabe an eine geeignete Arbeitsgemein-
schaft der gesetzlichen Krankenkassen nach § 94 Absatz 1 a Satz 1 des Zehnten
Buches oder nach § 219 des Fünften Buches übertragen. 3Die Nutzer der Aus-
füllhilfe können in angemessenem Umfang an den Kosten der Datenübermitt-
lung beteiligt werden.
(7) 1Die Sozialversicherungsträger tragen die Investitionskosten der Ausfüllhilfe
und des Online-Datenspeichers gemeinsam. 2Von diesen Kosten übernehmen
1. 60 Prozent der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der auch für die

Pflegekassen handelt,
2. 30 Prozent die Deutsche Rentenversicherung und
3. 10 Prozent die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.
3Die Aufteilung der Kosten innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung
und der sozialen Pflegeversicherung, der gesetzlichen Rentenversicherung und
der gesetzlichen Unfallversicherung regeln die Träger in ihrem jeweiligen Be-
reich im Rahmen ihrer Selbstverwaltung.

I. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1. Geltende Fassung . . . . . . . . . . . 1
2. Normzweck . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

II. Ausfüllhilfe – Abs. 1, 2 . . . . . . . . . . 3
III. Online-Datenspeicher – Abs. 3 . . 4
IV. Zuständigkeit, Beteiligung

anderer – Abs. 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . 5

V. Angebot durch den Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen,
Kostenbeteiligung – Abs. 6 . . . . . . 6

VI. Investitionskosten – Abs. 7 . . . . . . 7

Allgemeines
Geltende Fassung

§ 95 a wurde durch das 7. SGB IV-ÄndG mWz 1.7.2020 (Art. 28 Abs. 1) einge-
fügt.

Normzweck
Mit der Vorschrift wollte der Gesetzgeber für die in der Praxis bereits verwen-
deten Ausfüllhilfen für die elektronische Datenübertragung eine gesetzliche
Grundlage schaffen.1 Außerdem soll ein einheitlicher Verfahrenszugang sicher-
gestellt werden.2

Ausfüllhilfe – Abs. 1, 2
Die Ausfüllhilfe ist Arbeitgebern und Selbständigen für den elektronischen Da-
tenaustausch für Meldungen, Beitragsnachweise, Bescheinigungen und Anträge
– hierbei handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung („insbeson-
dere“) – nach dem SGB IV und dem AAG zur Verfügung zu stellen (Abs. 1
S. 1). Die Ausfüllhilfe muss allgemein zugänglich sein, elektronisch gestützt
und systemgeprüft sein. Berechnungen darf die Ausfüllhilfe nicht durchführen
(Abs. 1 S. 2). Die Daten von den Arbeitgebern und an die Arbeitgeber müssen

I.
1.

2.

II.

1 BT-Drs. 19/17586 S. 76.
2 BT-Drs. 19/17586 S. 76.
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durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung übermittelt werden
(Abs. 1 S. 2). Die Arbeitgeber und deren Beauftragte müssen sich registrieren
lassen (Abs. 2). Hierbei muss ihre Betriebs- und Absendernummer nachgewie-
sen werden.

Online-Datenspeicher – Abs. 3
Mit der Speicherung von Daten in einem Online-Datenspeicher (Abs. 3) soll
vor allem für Kleinstarbeitgeber mit max. 10 Beschäftigten die Möglichkeit ge-
schaffen werden, ihre Daten in einem elektronischen Speicher vorzuhalten.3

Nach der Gesetzesbegründung sollen die Sozialversicherungsträger ein entspre-
chendes Angebot vorhalten.4 Mit dem Online-Speicher sollen die Betriebsprü-
fungen vereinfacht werden.5 Demgemäß müssen die Daten mindestens 5 Jahre
vorgehalten werden (Abs. 3 S. 2). Den Online-Datenspeicher dürfen Arbeitge-
ber und Selbständige nutzen (Abs. 3 S. 1). Gespeichert werden dürfen Unter-
nehmens-, Personal- und Meldedaten (Abs. S. 1). Es müssen Authentifizie-
rungsprogramme eingesetzt werden. Hierdurch soll unbefugter Zugriff auf die
Daten ausgeschlossen werden (Abs. 3 S. 3).

Zuständigkeit, Beteiligung anderer – Abs. 4, 5
Zuständig für die Aktualisierung des Online-Speichers und der Ausfüllhilfe auf
den jeweiligen Stand der Technik und der Gesetzgebung und der Rechtspre-
chung sind die jeweils zuständigen Sozialversicherungsträger (Abs. 4 S. 1).
Wollen sich weitere Verfahrensbeteiligte und andere Verwerter an der Ausfüll-
hilfe bzw. dem Online-Datenspeicher beteiligen, muss eine Vereinbarung zu
Umfang, Inhalt, Verfahren und Kostentragung der Nutzung geschlossen wer-
den (Abs. 4 S. 2). Einzelheiten werden in Gemeinsamen Grundsätzen festgelegt
(Abs. 5).

Angebot durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen,
Kostenbeteiligung – Abs. 6

Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen muss eine elektronische Ausfüll-
hilfe anbieten (Abs. 6 S. 1). Mit der Durchführung und der Programmierung
der Ausfüllhilfe kann eine geeignete Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen
Krankenkassen nach § 94 Abs. 1 a SGB X oder § 219 SGB V beauftragt werden
(Abs. 6 S. 2). In den Gesetzesmaterialien wird beispielhaft die Informations-
technische Servicestelle der Gesetzlichen Krankenversicherung GmbH ge-
nannt.6 Die Nutzer der Ausfüllhilfe können an den Kosten für die Datenüber-
mittlung beteiligt werden (Abs. 6 S. 2). Der Gesetzgeber geht davon aus, dass
kleineren Arbeitgebern das Angebot weiterhin kostenfrei zur Verfügung ge-
stellt wird.7

III.

IV.

V.

3 BT-Drs. 19/17586 S. 76.
4 BT-Drs. 19/17586 S. 76.
5 BT-Drs. 19/17586 S. 76.
6 BT-Drucks. 19/17586, 76.
7 BT-Drucks. 19/17586, 77.
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Investitionskosten – Abs. 7
Die Investitionskosten für die Ausfüllhilfe und den Online-Datenspeicher wer-
den von den Sozialversicherungsträgern gemeinsam getragen. Sie werden zwi-
schen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der gesetzlichen Renten-
versicherung und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. entspre-
chend der Prozentsätze in Abs. 7 S. 2 verteilt. Die interne Aufteilung innerhalb
dieser Sozialversicherungsträger wird von deren Selbstverwaltung geregelt
(Abs. 7 S. 3).

Systemprüfung
(1) 1Meldepflichtige haben Meldungen und Beitragsnachweise durch Daten-
übertragung aus systemgeprüften Programmen oder systemgeprüften elektroni-
schen Ausfüllhilfen zu erstatten. 2Dies gilt auch für Anträge und Bescheinigun-
gen, soweit dies nach diesem Gesetzbuch oder dem Aufwendungsausgleichsge-
setz geregelt ist.
(2) 1Eine Systemprüfung ist für Programme und elektronische Ausfüllhilfen,
die für den Datenaustausch zwischen Meldepflichtigen und den Sozialversiche-
rungsträgern und weiteren annehmenden Stellen nach Absatz 1 eingesetzt wer-
den, durchzuführen. 2Die Systemprüfung umfasst die Beratung sowie die fach-
liche und technische Prüfung der Anwendungssoftware für die Erfassung, Prü-
fung, Verwaltung, Berechnung und Verarbeitung sowie Übermittlung, Annah-
me oder den Abruf der erforderlichen Daten. 3Entgeltabrechnungsprogramme
haben die Berechnungen und die Erzeugung von Daten sowie deren Prüfung
maschinell durchzuführen; Ausfüllhilfen unterstützen die manuellen Berech-
nungen durch die elektronische Übermittlung und Speicherung der Daten. 4Ist
die Anwendungssoftware auf unterschiedliche informationstechnische Systeme
verteilt, ist sicherzustellen, dass sie als geschlossene Software-Anwendung an-
hand einer eindeutig identifizierbaren Version in der jeweils gültigen Fassung
gekennzeichnet ist.
(3) Kein Bestandteil der Systemprüfung sind die zur informationstechnischen
Infrastruktur eines Meldepflichtigen gehörende Hardware, die Betriebssysteme
sowie die interne Kommunikationssoftware.
(4) Die Systemprüfung wird durch den Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen mit Beteiligung der Träger der Rentenversicherung und der Unfallversiche-
rung im Auftrag aller Spitzenorganisationen der Sozialversicherungsträger und
der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V.
durchgeführt.
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